
Merkblatt zur Begleitung der Theologiestudierenden  

im Evangelischen Dekanat Biedenkopf-Gladenbach 
 

1.  Das Evangelische Dekanat Biedenkopf-Gladenbach führt eine Liste der im Dekanat beheimateten 

Theologiestudierenden auf Pfarramt und Religions- und Gemeindepädagogik. 

2.  Die Aufnahme in die Liste setzt in der Regel voraus, dass die Studierenden 

a)  der evangelischen Kirche angehören; 

b)  zum Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulreife oder der Fachhochschulreife den ersten 

Wohnsitz im Bereich des Dekanats hatten; 

c)  an einer Universität oder kirchlich anerkannten Ausbildungsstätte eingeschrieben sind.  

 

3. Die Studierenden beantragen möglichst bald nach der Immatrikulation die Aufnahme in die Liste 

im Dekanat. 

Der Antrag bedarf der Schriftform; ihm ist eine Immatrikulationsbescheinigung sowie die 

Nennung der Heimatgemeinde im Dekanat beizufügen. 

Der Beauftragte unterrichtet die Antragsteller über die Aufnahme in die Liste. 

Die Studierenden können jederzeit ihren Namen aus der Liste streichen lassen. 

 

 

4.  Jede Studentin und jeder Student auf der Liste kann jeweils für das aktuelle Kalenderjahr einen 

Antrag auf Büchergeld an den Dekanatssynodalvorstand (DSV) richten. 

Das Büchergeld beträgt pro Semester 50,00 €. Für jedes Semester ist dem Antrag eine aktuelle 

Studienbescheinigung beizufügen bzw. ein Studiennachweis zu erbringen. Pro Person können 

höchstens fünf Anträge gestellt werden.  

Das heißt für das Verfahren: Um die maximale Förderung auszuschöpfen, darf der erste Antrag erst 

im 2. Semester gestellt werden und dann jährlich für jeweils zwei Semester. Im aktuellen 

Kalenderjahr können Anträge für das zu Jahresbeginn laufende Wintersemester, das 

Sommersemester und das im laufenden Jahr beginnende Wintersemester gestellt werden.  

Der Antrag geht formlos (mit den entsprechenden Studienbescheinigungen) an: 

 Ev. Dekanat Biedenkopf-Gladenbach, Im Grund 4, 35239 Steffenberg-Niedereisenhausen,  

monika.christ@ekhn.de 

Eine Unterstützung durch Büchergeld ist auch bei einem berufsbegleitenden Studium möglich.   

 

Stand: März 2026 


